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1 Begriffsbestimmungen
Das „Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System“ stellt den Entwicklungsstand und die Qualität des Gesundheitsmanagement Systems eines Unternehmens fest.

Das Audit besteht aus zwei Stufen. Stufe Eins besteht aus einem Selbstaudit, das von jedem Betrieb unverbindlich durchgeführt werden kann. Stufe zwei besteht aus einem externen Audit, das im Wesentlichen die Prüfung der eingereichten Unterlagen beinhaltet.

Nur wenn sich ein Unternehmen zertifizieren lässt, ist Stufe Zwei erforderlich und nur dann tritt diese Standardvereinbarung als Vertrag zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) und dem Betrieb in Kraft und die folgenden Voraussetzungen und Regeln zur Durchführung des Selbstaudits und des externen Audits sind zu erfüllen. Die externe Auditierung und Zertifizierung ist Gebührenfrei.
2 Voraussetzungen
Das Zertifikat kann jeder in Bayern angesiedelte Betrieb eines Unternehmens anstreben. Das Unternehmen kann einzelne Betriebe oder alle Standorte in Bayern zertifizieren lassen. Das Audit muss in jedem zu zertifizierenden Betrieb durchgeführt werden.

3 Durchführung
3.1 Regeln

Das Zertifikat wird vom StMAS verliehen. Vor der Zertifizierung ist dem StMAS (Referat II3) eine Kopie des Zertifikatentwurfs, des Auditprotokolls und des ausgefüllten EDV-Tools (Ausdruck der gesamten Arbeitsmappe der Exceldatei) zu übersenden.

Das Unternehmen verpflichtet sich stillschweigend, von der in der Standardvereinbarung und dem EDV-Tool „Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System“ beschriebenen Vorgehensweise nicht abzuweichen, das vom StMAS zur Verfügung gestellte EDV-Tool zu verwenden und nicht zu verändern und im Falle der Zertifizierung das Zertifikat optisch und inhaltlich nicht zu verändern, außer an den dafür vorgesehenen Stellen den Namen des Unternehmens ggf. unter Nennung des auditierten Betriebs einzutragen, das Datum der Zertifikation und des Ablaufs der Gültigkeit und die Bewertung „Bronze“ oder „Silber“.

Die Zertifizierung ist abgeschossen, sobald die Prüfung der eingereichten Unterlagen erfolgreich abgeschlossen wurde und das Unternehmen auf der Website des StMAS öffentlich im Register der zertifizierten Unternehmen gelistet ist. Daraufhin ist das Unternehmen bei den Qualitätsstufen Bronze oder Silber berechtigt, sich das Zertifikat selbst auszustellen, auszudrucken, zu vervielfältigen und zu veröffentlichen.

Das Zertifikat der Stufe „Gold“ wird ausschließlich vom StMAS ausgestellt und auf formellen Antrag (Seite 7) hin überreicht oder übersandt.

Das Zertifikat ist mit einer Gültigkeit von 3 Jahren auszustellen. Nach Ablauf des Gültigkeitsdatums darf das Unternehmen das Zertifikat nicht mehr verwenden oder veröffentlichen. Das Audit ist ggf. nach 3 Jahren, bzw. vor Ablauf der 3 Jahre zu wiederholen und das Zertifikat neu auszustellen.

Das Audit kann schon früher wiederholt werden, wenn die Voraussetzungen für eine höhere Qualitätsstufe erreicht werden, jedoch nur, wenn das StMAS zu diesem Zeitpunkt das Audit noch auf seiner Website anbietet. Dabei ist jeweils die neueste Version zu verwenden.

Das StMAS behält sich Kontrollen vor. Das Unternehmen ist damit einverstanden, dass eine vom StMAS mit der Kontrolle beauftragte Person, im Unternehmen vor Ort mit den Mitgliedern des Auditierungsgremiums spricht und eine Betriebsbesichtigung durchführt. Besteht der begründete Verdacht, dass die Vertragsbedingungen nicht eingehalten wurden - z.B. wenn die Beurteilung von Kriterien des EDV-Tools nicht zutrifft, das Zertifikat optisch verändert wurde, das EDV-Tool verändert wurde, dem StMAS keine Kopie des Zertifikats und des Auditprotokolls übersandt wurde - kann das StMAS das Zertifikat verweigern. 
Das Unternehmen wird dann nicht auf der Website des StMAS im Unternehmensregister unter „Betriebe mit Zertifikat Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement System“ gelistet. Das Unternehmen darf sich dann kein Zertifikat ausstellen, oder muss ein bereits ausgestelltes Zertifikat vernichten.
3.2 EDV-Tool zum Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System
Das EDV-Tool ist eine Excel-Datei, die ohne besondere Excel Kenntnisse bedient werden kann und automatisch einen Prozentwert errechnet, wobei ein Gesamtergebnis von 100 % bedeutet, dass alle Kriterien voll erfüllt sind.

91 – 100 % Zertifikat Stufe „Gold“

81 – 90 %: Zertifikat Stufe „Silber“

71 – 80 %: Zertifikat Stufe „Bronze“

Die Prüfkriterien für die Handlungsfelder des BGM, sind in der Excel-Datei in 9 Blättern angelegt (Unternehmenspolitik, Umsetzung, Gesundheitsförderung, Mitarbeiterbeteiligung, Arbeitsschutz, Notfallmanagement, Fehlzeitenmanagement, Suchtprävention, Gesundheitsbericht). Diese Blätter sind zunächst auszudrucken und einem betriebsinternen Auditierungsgremium vorzulegen.

Dieses Gremium, in dem Geschäftsführung, Betriebsrat bzw. Personalrat (sofern vorhanden), Leiter Personalwesen, Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft vertreten sind, führt die Auditierung durch, indem es jedes einzelne Prüfkriterium wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen beurteilt (A = voll erfüllt oder B = beträchtliche Fortschritte oder C = gewisse Fortschritte oder D = nicht begonnen). Die Beurteilungen müssen einstimmig erfolgen und werden auf der Grundlage des Auditprotokolls (siehe 2.3) vorgenommen.
Das jeweilige Ergebnis der Kriterienbeurteilung wird in das EDV-Tool Selbstaudit BGM eingegeben. Die automatischen Berechnungen erscheinen auf den letzten beiden Excel-Blättern „Ergebnis Handlungsfelder“ und „Gesamtergebnis“.

Das StMAS oder Herr Dr. Mollenkopf leisten keine Gewähr für die Fehlerfreiheit und Sicherheit des EDV-Tools und übernehmen keine Haftung für Folgen aus diesem Vertrag.
3.3 Auditprotokoll

Über das unternehmensinterne Selbstaudit anhand des EDV-Tools „Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System“ ist ein schriftliches Protokoll zu erstellen. Das Auditprotokoll enthält für jedes Einzelkriterium des EDV-Tools eine Begründung für die Beurteilung (A, B, C, oder D). Das Protokoll ist von jedem Mitglied des Auditierungsgremiums neben dem Namen und der Funktion des Mitglieds zu unterschreiben und im Betrieb für die Dauer der Gültigkeit des Zertifikats aufzubewahren.

Sofern vorhanden, sind dem Auditprotokoll zu jedem Kriterium Kopien von schriftlichen Nachweisen (z.B. Verfahrensanweisungen, Betriebsvereinbarungen, Prozessbeschreibungen, Berichte, u.ä.) beizulegen. Bei der Re-Auditierung sind nur diejenigen Nachweise einzureichen, die sich gegenüber dem letzten Audit verändert haben, bzw. die auf einer Änderung der betrieblichen Verhältnisse beruhen.
Die im Rahmen des Audits an das StMAS übermittelten betrieblichen Unterlagen werden vertraulich behandelt, und unter Verschluss aufbewahrt.

4 Hinweise zum Ausstellen des Zertifikats

Die Vorlage für das Zertifikat befindet sich auf der letzten Seite dieser Word-Datei als schreibgeschütztes Formular. Nur auf den Formularfeldern können die nötigen Eintragungen gemacht werden. Mit der Tab-Taste kann man ins nächste Feld wechseln. Bei Stufe Bronze löscht man den Inhalt des Feldes Silber und umgekehrt. Bei technischen Problemen während des Ausfüllens des Zertifikats oder mit dem Excel-EDV-Tool, wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Mollenkopf, Tel: 089/1261-1763
5 Gerichtsort

Gerichtsort ist München.
Es besteht kein Rechtsanspruch auf das Zertifikat.

	Antrag auf das Zertifikat
Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement System

der Qualitätsstufe

Gold



	Dr. Claus Mollenkopf

Bayerisches Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
Winzererstraße 9
80797 München




	Bezeichnung des Unternehmens:
	

	ggf. Bezeichnung des Betriebs:
	

	Straße, Hausnummer:
	

	PLZ, Ort:
	

	Das Unternehmen akzeptiert die „Standardvereinbarung zwischen Unternehmen und Ministerium“ über das „Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System“ und hält sich daran im Sinne eines Vertrags.

Das Unternehmen erklärt sich damit einverstanden, dass es auf der Website des StMAS unter „zertifizierte Unternehmen“ mit der Bezeichnung „Qualitätsstufe Gold“ öffentlich gelistet wird.

Folgende Unterlagen wurden zur Auditierung bereits übermittelt:

· Ausdruck der gesamten Arbeitsmappe des Excel-Tools „Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System“


· Unterschriebenes Auditprotokoll gemäß Punkt 2.3 der „Standardvereinbarung zwischen Unternehmen und Ministerium“ über das „Audit Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement System“


· Schriftliche Nachweise für die Beurteilung der Audit-Kriterien (z.B. Verfahrensanweisungen, Betriebsvereinbarungen, Prozessbeschreibungen, Berichte)



	Datum


	Unterschrift der Geschäftsführung
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Zertifikat
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Die
Bezeichnung des Unternehmens
ggf. auditierter Betrieb/Standort
erreichte am 10.04.2006 ein

Ganzheitliches
Betriebliches
Gesundheitsmanagement

System

Silber
der Qualitätsstufe

Bronze
Dieses Zertifikat ist gültig bis 09.04.2009
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Dr. med. Claus Mollenkopf


Medizinaldirektor
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